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Beschlussvorlage 
Gemeinde Dorf Mecklenburg 
 
Federführend: 
Kämmerei 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV01/2009-248 
öffentlich 
 
30.09.2009 
Bürgermeister 

Bewilligung von außerplanmäßigen Ausgaben im Vermög enshaushalt 
- Spielgerät Verbundene Regionale Schule und Gymnas ium "Tisa von 
der Schulenburg"- 
Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

Ö 13.10.2009 Finanzausschuss Dorf Mecklenburg  
N 14.10.2009 Hauptausschuss Dorf Mecklenburg  
Ö 04.11.2009 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg  

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg bewilligt gemäß § 50 Kommunalverfassung M-V, 
außerplanmäßige Ausgaben für die Anschaffung eines Spielgerätes für den Schulhof der 
Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“,  
 
in Höhe von                                            22.000,00 EUR. 
 
 
Sachverhalt: 
Die Verbundene Regionale Schule und Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“ hat einen 
Antrag auf  Aufstellung von Spielgeräten gestellt. 
Im Schuljahr 2009/2010 werden in den 5. und 6. Klassen ca. 180 Schüler unterrichtet. Für 
diese Schüler stehen an der Schule keine ausreichenden Möglichkeiten für eine interessante 
Pausengestaltung zur Verfügung. 
Im Januar 2010 findet der nächste Tag der offenen Tür statt. Da auch die Schule um jeden 
neuen Schüler kämpfen muss, sollte der jetzt kahle Schulhof bereits mit dem neuen 
funktionalen Gerät ausgestattet sein und so das äußere Erscheinungsbild der Schule 
aufwerten.  
Das Lehrerkollegium hat sich ein Spielgerät ausgesucht, das den geforderten Kriterien 
entspricht.  
Es werden für die Spielkombination einschließlich Transport, Aufbau und Platzvorbereitung  
ca. 22.000 EUR benötigt.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Ausgaben fallen an:  HHST 01/2.28100.94020 
Deckung:    allgemeine Rücklage 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  

Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  

Davon Stimmenthaltungen  
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Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
 
 
 


